
Mitteilung der Kanzlei des Rotkreuz-Chefarztes

Objekttyp: AssociationNews

Zeitschrift: Das Rote Kreuz : offizielles Organ des Schweizerischen
Centralvereins vom Roten Kreuz, des Schweiz.
Militärsanitätsvereins und des Samariterbundes

Band (Jahr): 47 (1939)

Heft 45

PDF erstellt am: 06.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Solothurn-Soleure 9. November N° 45 - 1939 9 Novembre 1. Jahrgang - r* Ann6e

LA CROB
Croce-Rossa
Organ des Schweizerischen Roten Kreuzes

und des Schweizerischen Samariterbundes.

Organe officiel de la Croix-Rouge suisse

et de l'Alliance suisse des Samaritains.

OUGE
Crusch-Cotschna
Organo della Croce-Rossa svizzera e
della Federazione svizzera dei Samaritani.

Organ da la Crusch-Cotschna svizzra e
da la Lia svizzra dals Samaritauns.
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Militärische Bekanntmachungen - Communications militaires

Rotkreuz-Chefarzt
Medecin en chef de la Croix-Rouge

In weiten Kreisen sowohl der behördlichen Instanzen wie auch
der Bevölkerung herrschen leider immer noch absolut irrige und
ungenügende Kenntnisse über die Aufgaben und die Stellung des Boten
Kreuzes im Mobilmachungs- oder Kriegsfall. Aus diesem Grunde wird
der Unterzeichnete durch Vermittlung der Presse in nächster Zeit die
Ocffentlichkeit wieder einmal über die Fragen eingehend orientieren.
Es sollte jedoch erwartet werden, dass in dem Roten Kreuz nahestehenden

Kreisen mit einer ungerechtfertigten und der Institution schädlichen

Kritik zurückgehalten wird, die sich da und dort bemerkbar
macht und die der in heutigen Zeiten absolut unangebrachten
Gerüchtemachern sehr nahe kommt.

Dank dem Entgegenkommen des Bundesrates wird es nun möglich

sein, durch das Rote Kreuz den Samarilerinnen der M.S. A. eine
einheitliche Uniformicrung zu verschaffen. Nähere Mitteilungen hierüber

werden in einer nächsten Nummer folgen. Der Roikreuzchefarzt.

Zu Händen der Zweigvereine
1. Es scheint an einigen Orten eine gewisse Unsicherheit zu

bestehen hinsichtlich der rechtlichen Stellung der Kriegsvorstände. Wo

die Ernennung von Ersatz-Vorstandsmitgliedern notwendig war, halte
dies den Zweck, dass dieselben nur während der Dauer der Abwesenheit

der ordentlichen Vorstandsmitglieder im Militärdienst als
Stellvertreter zu funktionieren haben. Sobald ein mobilisiertes Mitglied
aus dem Dienst zurückkehrt, nimmt dasselbe selbstverständlich
sogleich seine frühern Funktionen wieder auf. Die Ersatzmitglieder
sollen jedoch auf alle Fälle weiterhin im Kontakt bleiben mit den
ordentlichen Funktionären, sich auch über alles genau informieren
lassen, damit sie hei einem neuen Aufgebot des zu Vertretenden ohne
weiteres wieder«dessen Posten übernehmen können.

2. Sammelaktion. Aus gewissen Aeusserungen von einigen
Zweigvereinen kann ich entnehmen, dass über die Dauer dieser Aktion etwas
Unklarheit bestellt. Die Sammlung soll unbedingt weitergeführt werden

bis zu dem Zeitpunkt, da der Materialbedarf des Armeesanitätsdienstes

durch das Rote Kreuz gedeckt ist. Ich werde den Zweigvereinen

sogleich Mitteilung machen, wenn dieses Ziel erreicht ist. An
einzelnen Orten bestehen offenbar gewisse Bedenken wegen einer
Kollision mit der momentan im Gang befindlichen Sammlung für die
Winterhilfe. Die Zweckbestimmungen der beiden Aktionen sind aber so

klar, dass sie sehr wohl nebeneinander durchgeführt werden können.
Es geht nicht an, dass wir in unserer Rotkreuztäligkeit einen Unterbruch

eintreten lassen, da uns neben der Versorgung der Armeesanität
in nächster Zeit voraussichtlich noch wichtige und umfangreiche
Aufgaben bevorstehen werden.

Der Rotkreuzchefarzt.

Liga der Rotkreuzgesellschaften

Mitteilung der Kanzlei
des Rotkreuz-Chefarztes

Augenblicklich herrscht grosse Nachfrage für

Skelette und Verbandmaterial

Vom Internationalen Roten Kreuz
De la Croix-Rouge internationale

zu Untcrrichtszwccken. Wir bitten die Kursleiter, dieses Material
zurückzusenden, sobald es für den Unterricht entbehrlich wird. Warten
Sie bitte r'cht erst das Ende des Kurses ab.

Am 6. September verlegte die Liga der Rotkreuz-Gesellschaften
ihren Sitz von Paris nach Genf (rue de l'Athenee 6, Genf). Dies
entsprach einem Beschluss, welchen das Exekutivkomitee schon im
letzten Jahr gefasst hatte für den Fall, dass Frankreich in einen Krieg
verwickelt würde.
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